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Stefan Keßler, Berlin*

Die neue Frontex-Verordnung

Auswirkungen auf den Menschenrechtsschutz an den EU‑Außengrenzen
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I  Einleitung

Frontex besteht seit 2004 als »Grenzschutzagentur« der 
Europäischen Union.1 Bisher hatte sie vor allem die Auf-
gaben, die gemeinsamen Operationen von Grenzschutz-
behörden der Mitgliedstaaten, etwa im Mittelmeer, zu 
koordinieren und deren Behörden technisch und perso-
nell auch bei der Durchführung von Abschiebungen zu 
unterstützen. Nunmehr ist, wie das Asylmagazin bereits 
berichtet hat, am 14.11.2019 eine neue Frontex-Verord-
nung bekannt gemacht worden.2 Es ist die fünfte (!) Ver-
ordnung, die innerhalb weniger Jahre das Regelsystem für 
die Arbeit dieser Agentur umfangreich ändert. 

Die Beratungen hierüber verliefen zügig: Die Kom-
mission hatte im September 2018 den Entwurf für eine 
neue »Verordnung über die Europäische Grenz- und 

* Stefan Keßler ist stellvertretender Direktor und Referent für Politik 
und Recht beim Jesuiten-Flüchtlingsdienst Deutschland (stefan.kess-
ler@jrs.net). Von Oktober 2012 bis Ende 2019 war er Ko-Vorsitzender 
des Konsultativforums für Grundrechte bei Frontex. Der Beitrag gibt 
ausschließlich seine eigene Auffassung wieder.

1 Zu den Begriffen: Die Agentur heißt seit 2016 »Europäische Grenz- 
und Küstenwache«; abgekürzt meistens mit dem englischen »EBCG«. 
Selbst im offiziellen Sprachgebrauch der Agentur ist aber weiterhin 
von »Frontex« die Rede.

2 Verordnung (EU) Nr. 2019/1896 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 13. November 2019 über die Europäische Grenz- und Küs-
tenwache und zur Aufhebung der Verordnungen (EU) Nr. 1052/2013 
und (EU) 2016/1624, ABl. EU L 295, 14.11.2019, S. 1, im Folgenden 
»Frontex-VO«. Siehe dazu Asylmagazin 12/2019, S. 389.

Küstenwache«3 zusammen mit zahlreichen anderen Vor-
schlägen, etwa für eine neu gefasste Rückführungsrichtli-
nie4, vorgelegt. Kurz vor Abschluss der Legislaturperiode 
im Sommer 2019 billigten sowohl das Europäische Par-
lament als auch der Rat eine provisorische interinstituti-
onelle Vereinbarung über den neuen Text, der anschlie-
ßend – allerdings länger als erwartet – noch von den 
Sprachjurist*innen bearbeitet und vom neu gewählten 
Parlament und dem Rat im November 2019 endgültig 
verabschiedet wurde.5

Die wichtigsten Neuerungen bestehen in einem mas-
siven Ausbau eigener Kapazitäten und der Erweiterung 
der Kompetenzen für Frontex. Dieser Beitrag soll einige 
Neuregelungen vorstellen, die für die Flüchtlingsarbeit 
relevant sein können, und sie einer ersten menschen-
rechtlichen Bewertung unterziehen. Dabei besteht kein 
Anspruch auf Vollständigkeit.

II  Die wichtigsten Neuerungen

1  Das Konzept der Europäischen Grenz- und  
Küstenwache

Die Europäische Grenz- und Küstenwache besteht nach 
der Verordnung sowohl aus den für das Grenzmanage-
ment zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten als auch 
der Frontex-Agentur. Damit werden die Mitgliedstaaten 
wesentlich stärker als bisher in die Verantwortung für die 
unionsweite, gemeinsame Sicherung der EU-Außengren-
zen genommen. Hier spiegelt sich das politische Ziel der 
gesamten Verordnung wider, das der damalige Präsident 
der EU-Kommission, Jean-Claude Juncker, in seiner letz-
ten Ansprache zur Lage der Union6 am 1. September 2018 
mit mehr »Führung und Kompromisswillen« in Migrati-
onsfragen zusammengefasst hatte. Zwar habe man mehr 
Fortschritte als allgemein bekannt bei der Migrationskon-

3 COM (2018) 631 final vom 18.9.2018; siehe auch Bundesratsdrucksa-
che 472/18, 20.9.2018. 

4 Dieser Vorschlag ist bislang nicht beraten worden.
5 Der Gang der Beratungen wird hier nicht mehr nachgezeichnet. Siehe 

dazu etwa Keßler, ZAR 2019, S. 190.
6 State of the Union 2018: The Hour of European Sovereignty. Author-

ised version of the State of the Union Address 2018, S. 7.
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trolle erzielt, dennoch gelte es, die Außengrenzen effekti-
ver zu schützen. 

Soweit es um Grenzschutz im eigentlichen Sinne geht, 
wird nunmehr klargestellt, dass sich das Mandat der 
Agentur nur auf die Außengrenzen bezieht und Frontex 
keinerlei Aktivitäten im Zusammenhang mit Kontrollen 
an den Binnengrenzen entfalten darf. 

2  Massiver Ausbau eigener Kapazitäten für die 
Agentur

Die eigenen Mittel und (personellen) Kapazitäten der 
Agentur sollen massiv ausgebaut werden. Am augenfäl-
ligsten wird dies bei der vorgesehenen Einrichtung einer 
ständigen Reserve, die zwischen 2021 und 2027 sukzes-
sive auf 10.000 Einsatzkräfte wachsen soll. Diese sind in 
vier Kategorien aufgeteilt: 

(1)  eigene Einsatzkräfte der Agentur, 
(2)  von den Mitgliedstaaten langfristig abgeordnete 

Einsatzkräfte, 
(3)  kurzfristig von den Mitgliedstaaten abgeordnete 

Einsatzkräfte sowie 
(4)  eine schnelle Eingreiftruppe. 

Aus dieser ständigen Reserve werden mit gemischter Zu-
sammensetzung von Kräften der Kategorien (1) bis (3) 
gebildet: 

(a)  Grenzmanagementteams, 
(b)  Rückführungsteams und 
(c)  »Teams zur Unterstützung des Migrationsma-

nagements«. 

Die schnelle Eingreiftruppe bleibt dagegen für besonders 
eilbedürftige Einsätze reserviert.

3  Neue Machtbefugnisse – fehlende Rechtsbehelfe

Die von Frontex eingesetzten Kräfte, besonders diejeni-
gen der Kategorie 1, werden nicht mehr nur koordinie-
rend tätig. Sie erhalten vielmehr bestimmte eigene Macht-
befugnisse, einschließlich des Rechts zur Anwendung von 
Gewalt, wenn sie als Mitglieder von Teams handeln, die 
von der ständigen Reserve bereitgestellt werden. Konkret 
soll zu ihren Befugnissen unter anderem gehören:

•	 die Feststellung der Identität und der Nationalität 
von Personen; 

•	 die Entscheidung über Genehmigung oder Verbot 
der Einreise an bestimmten Grenzübertrittsstellen;

•	 die Durchführung von Patrouillen an den Außen-
grenzen und das Aufhalten von Personen, die diese 
Grenzen ungenehmigt überqueren wollen;

•	 die Ausstellung oder Verweigerung von Visa, die 
nach Art. 35 des Visakodex7 an der Grenze ausge-
stellt werden dürfen;

•	 die Durchführung von Patrouillen an den Außen-
grenzen und das Aufhalten von Personen, die diese 
Grenzen ungenehmigt überqueren wollen;

•	 die Speicherung von Fingerabdrücken aufgegriffe-
ner Personen in Eurodac;

•	 die Zusammenarbeit mit Drittstaaten bei der Iden-
titätsfeststellung abzuschiebender Personen und bei 
der Beschaffung von Reisedokumenten zum Zweck 
der Abschiebung sowie

•	 die polizeiliche Begleitung von abzuschiebenden 
Personen. 

Zur Ausübung dieser Befugnisse ist der Einsatz von Waf-
fengewalt möglich, der über die Selbstverteidigung hin-
ausgehen kann. Der Waffengebrauch unterliegt allerdings 
besonders engmaschigen Regeln, die zum Teil auch noch 
vom Verwaltungsrat der Agentur im Einzelnen beschlos-
sen werden müssen, und einem von der Agentur zu ent-
wickelnden Überwachungsmechanismus.

Jedes Mitglied eines Teams unterliegt einem verbind-
lichen Verhaltenskodex, der auch die Einhaltung von 
Menschenrechtsstandards sicherstellen soll. Dasselbe gilt 
für Beobachtende aus Drittstaaten, die z. B. von dortigen 
Behörden entsandt worden sind. In der gegenwärtigen 
Fassung enthält der Kodex allerdings nur sehr allgemeine 
Bestimmungen.8 

Ein Mechanismus, der sicherstellt, dass sich eine von 
Frontex-Maßnahmen betroffene Person über ihr von dem 
eingesetzten Personal zugefügte Menschenrechtsverlet-
zungen beschweren kann, muss laut Verordnung von der 
Agentur entwickelt werden (was sie bereits in Gestalt ei-
nes Individual Complaints Mechanism getan hat9) und Teil 
eines jeden mit einem Einsatzmitgliedstaat vereinbarten 
Einsatzplanes sein. Soweit sich die Beschwerde gegen ei-
nen Agenturbediensteten richtet, ist das weitere Verfah-
ren einigermaßen klar: Der Exekutivdirektor kann dis-
ziplinarische Maßnahmen ergreifen; eine strafrechtliche 
Verfolgung ist ebenfalls möglich. Bei Beschwerden gegen 
Bedienstete eines Mitgliedstaates ist allerdings lediglich 
geregelt, dass die Grundrechtsbeauftragte die Beschwer-
den an die zuständigen Behörden des Mitgliedstaates 
übermittelt, der Mitgliedstaat die Agentur über die Be-
handlung der Beschwerde informiert und gegebenenfalls 
die Agentur nachhakt. Mit diesem Beschwerdemechanis-

7 Verordnung (EG) Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft 
(Visakodex), ABl. L 243, 15.9.2009, S. 1.

8 Frontex, Code of Conduct for All Persons Participating in Frontex Ac-
tivities. Warsaw o. D.

9 Siehe dazu https://frontex.europa.eu/contact/lodge-a-complaint/ 
(letzter Abruf am 9.1.2020).
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mus ist somit kein wirksamer Rechtsbehelf eingerichtet 
worden. 

Dieser Mangel wird auch nicht durch einen anderen 
Mechanismus behoben: In einem Serious Incidents Re-
porting Mechanism soll an Frontex-Operationen betei-
ligtes Personal Meldung an Frontex erstatten, wenn ihm 
Fälle von Menschenrechtsverletzungen bekannt werden. 
Im gesamten Jahr 2018 gingen aber nur drei (!) solcher 
Berichte bei der Agentur ein.10 Angesichts von etwa 1.500 
an den EU-Außengrenzen stationierten Beamtinnen und 
Beamten lässt diese geringe Berichtszahl ernsthafte Zwei-
fel an der Effektivität dieses Mechanismus aufkommen.

4  Beurteilung von »Schwachstellen« an den  
Außengrenzen

Die Agentur soll regelmäßig kontrollieren, ob die ein-
zelnen Mitgliedstaaten ihre Außengrenzen ausreichend 
schützen. Kommt sie zum Ergebnis, bei einem Mitglied-
staat sei dies nicht der Fall, kann sie bestimmte Maßnah-
men empfehlen und für deren Umsetzung eine Frist set-
zen. Setzt der Mitgliedstaat nicht innerhalb dieser Frist die 
Empfehlungen um, befasst sich der Verwaltungsrat der 
Agentur mit dem Fall und kann mit einem den Mitglied-
staat bindenden Beschluss Maßnahmen benennen, die in-
nerhalb einer neu gesetzten Frist umzusetzen sind. Setzt 
der Mitgliedstaat auch diesen Beschluss nicht um, kann 
der EU-Ministerrat auf der Grundlage eines Vorschlags 
der Kommission unverzüglich einen Beschluss erlassen, 
mit dem die Agentur mit der direkten Durchführung 
bestimmter Maßnahmen beauftragt und der betreffende 
Mitgliedstaat zur Zusammenarbeit mit der Agentur bei 
der Durchführung dieser Maßnahmen aufgefordert wird. 

So wie die Verordnung formuliert ist,11 kann eine 
»Schwachstelle« auch darin bestehen, dass Schutzsuchen-
de an der Grenze nicht an die entsprechenden (Asyl-) Ver-
fahren verwiesen oder Personen mit besonderen Bedürf-
nissen nicht die erforderliche Hilfe erhalten. Es bleibt 
abzuwarten, ob Frontex auf solche »Schwachstellen« 
ebenfalls mit Maßnahmenvorschlägen an die Adresse des 
verantwortlichen Mitgliedstaates reagieren wird. In die-
sem Kontext steht, dass zu den neuen Aufgaben der Agen-
tur auch die Ausarbeitung eines Informationsverfahrens 
für Asylsuchende und die Verweisung von Asylsuchen-

10 Frontex Consultative Forum on Fundamental Rights, Sixth Annual 
Report, Warsaw 2019, S. 32.

11 Nach Art. 32 II Frontex-VO bezieht sich die »Schwachstellenbeurtei-
lung« auf alle »Grenzkontrollen gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe 
a«. Nach letzterer Bestimmung umfasst der Begriff »Grenzkontrol-
len« auch »Mechanismen und Verfahren mit Blick auf die Ermittlung 
schutzbedürftiger Personen und unbegleiteter Minderjähriger und 
mit Blick auf die Ermittlung von Personen, die internationalen Schutz 
benötigen oder beantragen wollen, die Bereitstellung von Informatio-
nen für diese Personen sowie der Verweis dieser Personen«.

den an die Europäische Asylagentur (bisher noch EASO) 
und die jeweiligen nationalen Behörden gehört.

5  Keine Aufnahme »kontrollierter Zentren«

Nach dem Kommissionsentwurf hätte das Konzept der 
»kontrollierten Zentren«, wie es in Gestalt der »Hotspots« 
etwa auf den griechischen Inseln umgesetzt wird und das 
jüngst wieder in einem Diskussionspapier der deutschen 
Bundesregierung – allerdings unter anderem Namen – 
auftauchte, ausdrücklich in der neuen Frontex-Verord-
nung verankert werden sollen. Hier hätte Frontex be-
stimmte Aufgaben übernommen im Zusammenhang mit 
der Durchführung eines Asylverfahrens (unter Umstän-
den auch eines Schnellverfahrens) zur Feststellung, ob 
eine bestimmte Person internationalen Schutz benötigt 
oder nicht. Außerdem wäre die Agentur an der Durch-
führung von Sicherheitsüberprüfungen sowie der Durch-
führung zügiger Abschiebungen direkt aus den Zentren 
beteiligt gewesen. Jedoch ist auf Druck des Europäischen 
Parlaments dieses Konzept aus der Verordnung gestri-
chen worden.

6  Verstärkte Kooperation mit Drittstaaten

Die Agentur soll künftig in der Lage sein, Operationen 
an den Außengrenzen von Drittstaaten und auf deren 
Territorium durchzuführen. Dabei muss sie allerdings 
gegebenenfalls das Einverständnis der benachbarten 
Mitgliedstaaten einholen. Eine Vereinbarung mit einem 
Drittstaat, die die Ausübung von Machtbefugnissen durch 
Frontex-Einsatzkräfte regelt (Statusvereinbarung), darf 
nicht von der Agentur selbst abgeschlossen werden, son-
dern unterliegt dem Verfahren nach Art. 218 AEUV und 
muss unter anderem Regelungen über einen Beschwerde-
mechanismus enthalten. 

Die bisher abgeschlossenen Statusvereinbarungen sind 
hinsichtlich dieser Regelungen über einen Beschwerde-
mechanismus alles andere als eindeutig. Die Statusverein-
barung mit Albanien12 (die allerdings noch unter Geltung 
der früheren Frontex-VO abgeschlossen wurde) sieht vor: 

»Jede Vertragspartei verfügt über ein Beschwer-
deverfahren für die mutmaßliche Verletzung der 
Grundrechte durch ihre Bediensteten in Ausübung 
ihres Amtes im Rahmen einer in dieser Vereinba-
rung vorgesehenen gemeinsamen Operation, eines 
Soforteinsatzes zu Grenzsicherungszwecken oder 
einer Rückkehraktion.« 

12 ABl. EU L 46, 18.2.2019, S. 3.
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Fast gleichlautende Regelungen sind in den ausverhan-
delten, aber noch nicht ratifizierten Statusvereinbarungen 
mit Montenegro und Serbien zu finden. 

Bei Menschenrechtsverletzungen durch Frontex-Be-
dienstete auf dem Territorium des Drittstaates kann so-
mit der Frontex-eigene Individual Complaints Mechanism 
greifen. Wird jedoch Beschwerde über eine Menschen-
rechtsverletzung durch Bedienstete des Drittstaates er-
hoben, ist dieser Beschwerdemechanismus unwirksam; 
eine beschwerdeführende Person ist auf einen vom Dritt-
staat eingerichteten Mechanismus verwiesen (etwa den 
nationalen Ombudsman). Diese Trennung verschiede-
ner Beschwerdemechanismen macht das Erheben einer 
wirksamen Beschwerde sehr schwer, denn nur selten wird 
ein Opfer von Menschenrechtsverletzungen wissen, ge-
gen wen es welche Beschwerde erheben kann. Der Fron-
tex-eigene Individual Complaints Mechanism hatte bisher 
demgegenüber den Vorteil, dass in seinem Rahmen auch 
Beschwerden gegen Bedienstete einzelner Staaten von 
Frontex zwar nicht beschieden, gleichwohl immerhin an 
die im jeweiligen Staat zuständigen Stellen mit der Auffor-
derung zur Bearbeitung und Entscheidung weitergereicht 
wurden. Ob dies nun auch im Rahmen der Statusverein-
barungen möglich sein kann, ist völlig offen. 

Unterhalb der Ausübung von Machtbefugnissen darf 
die Agentur selbst Kooperationsvereinbarungen mit Be-
hörden von Drittstaaten (working arrangements) ein-
gehen, muss allerdings vor ihrem Abschluss dem Eu-
ropäischen Parlament Bericht über die vorgesehenen 
Vertragsparteien und den geplanten Inhalt der Vereinba-
rung erstatten. Der endgültige Vereinbarungstext ist vor 
seiner Verabschiedung durch den Frontex-Verwaltungs-
rat der Kommission mitzuteilen. Es ist aber nicht zwin-
gend vorgegeben, dass die Vereinbarungen Regelungen 
über Beschwerdemechanismen enthalten müssen. Der In-
dividual Complaints Mechanism würde hier wahrschein-
lich gar nicht wirksam sein. 

Als menschenrechtlich problematisch muss in diesem 
Zusammenhang die Möglichkeit angesehen werden, ei-
nen Informationsaustausch mit Drittstaaten über Flucht-
bewegungen in die EU zu vereinbaren. Sofern hier auch 
Drittstaaten einbezogen werden, in denen Menschen-
rechte verletzt werden, könnte dies dazu führen, dass die 
Behörden dieses Landes verfolgte Personen beim Versuch 
der Ausreise abfangen (pull backs).

Der Kommissionsvorschlag, die Zusammenarbeit mit 
Drittstaaten solle sogar die Unterstützung bei Abschie-
bungen in weitere Transitstaaten einschließen können, 
wurde auf Druck des Europäischen Parlaments wieder 
entfernt; alle Bezugnahmen auf Abschiebungen im Kon-
text der Zusammenarbeit mit Drittstaaten wurden gestri-
chen.

Auch die einzelnen Mitgliedstaaten können (bilaterale) 
Vereinbarungen über Grenzmanagement und Migrati-
onskontrolle mit Drittstaaten schließen, sollen dabei aber 
regelmäßig die Lage im betreffenden Mitgliedstaat über-

prüfen (welche Kriterien sie dabei anlegen und wann sie 
welche Schlussfolgerungen ziehen müssen, bestimmt die 
Verordnung allerdings nicht). 

7  Verstärkte Rolle bei Abschiebungen

Frontex soll künftig Abschiebungsoperationen auch selbst 
initiieren können. Im Übrigen sieht die Verordnung eine 
intensive Beteiligung der Agentur an »allen Phasen des 
Rückkehrverfahrens« und Abschiebungsoperationen vor, 
wozu Identifizierungsmaßnahmen und die Beschaffung 
von Dokumenten gehören; dies schließt auch die »Ent-
sendung von Rückführungsteams bei Rückführungsein-
sätzen« ein. Die Agentur soll ein eigenes Abschiebungs-
zentrum einrichten, das in ständiger Kommunikation 
mit nationalen Abschiebungszentren stehen soll. Das Ab-
schiebungszentrum soll namentlich eine IT-Plattform 
betreiben, auf der auch biographische und biometrische 
Angaben über einzelne Personen ausgetauscht werden 
können. Inwieweit hier ausreichende Sicherungen für den 
Datenschutz bestehen, kann der Verfasser mangels eige-
ner Kenntnisse nicht ausreichend beurteilen.

Für das bei Abschiebungen eingesetzte Personal gilt ein 
gesonderter Verhaltenskodex, der gerade im Hinblick auf 
den Schutz der Grundrechte abzuschiebender Personen 
detaillierter ist als der allgemeine Kodex.13

Die Agentur darf wie bisher auch die Vereinbarkeit 
einer Abschiebungsentscheidung mit nationalem oder 
Völkerrecht nicht überprüfen. Der jeweilige Mitgliedstaat 
hat die Verantwortung für die Entscheidung im Einzel-
fall, während die Agentur die Einzelheiten der Operati-
onen steuert. Immerhin ist aber nunmehr der jeweilige 
Mitgliedstaat verpflichtet, ausdrücklich der Agentur zu 
bestätigen, dass für alle abzuschiebenden Personen voll-
streckbare Abschiebungsentscheidungen vorliegen. Bei 
einer Abschiebungsoperation eingesetzte Teammitglieder 
konsultieren darüber hinaus zu Beginn der Operation das 
Schengener Informationssystem, um zu prüfen, ob die 
für die abzuschiebenden Personen erlassenen Entschei-
dungen nicht möglicherweise ausgesetzt worden sind. 
Nach Kenntnis des Verfassers ist bereits vereinbart, dass 
der abschiebende Mitgliedstaat auf der Frontex Applica-
tion for Return (FAR) angibt, dass im jeweiligen Einzelfall 
eine Abschiebungsentscheidung vorliegt und diese auch 
vollziehbar ist.

8  Integration von Eurosur, FADO und ETIAS

Die auf der Grundlage der Eurosur-Verordnung geschaf-
fenen Mechanismen und Mittel werden in die Fron-
tex-Verordnung integriert und der Agentur wird hier die 

13 Frontex, Code of Conduct for Return Operations and Return Inter-
ventions Coordinated or Organised by Frontex. Warsaw 2018.
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Aufgabe zugeschrieben, den »Eurosur-Rahmen« weiter 
zu entwickeln und ihn zu betreiben. Ähnliches gilt für 
das Europäische Bildspeicherungssystem (FADO), das 
die Feststellung gefälschter oder verfälschter Dokumen-
te erleichtern und dessen Betrieb zu den Aufgaben der 
Agentur gehören soll, und für das Europäische Reisein-
formations- und -genehmigungssystem (ETIAS). Dieser 
Beitrag kann schon aus Platzgründen nicht die umfas-
senden menschen- und datenschutzrechtlichen Probleme 
diskutieren, die mit Eurosur, FADO und ETIAS schon seit 
deren Einrichtung verbunden sind und durch die Einbin-
dung in das Frontex-Regelwerk nicht beseitigt werden.14

9  Seenotrettung

Zu den Aufgaben der Agentur soll auch die Unterstützung 
der Mitgliedstaaten bei humanitären Notsituationen und 
der Seenotrettung gehören. »Unterstützung« bedeutet 
wohl, dass Frontex keine eigenen Seenotrettungsoperatio-
nen durchführen, sondern sich allenfalls an von Mitglied-
staaten initiierten Operationen beteiligen wird.

10  Grundrechtsstrategie

Die Agentur ist in all ihren Aktivitäten an die Grund-
rechte, einschließlich der Standards des internationalen 
Flüchtlingsrechts, gebunden. Zu deren wirksamer Ge-
währleistung soll sie eine Grundrechtsstrategie und einen 
hierauf aufbauenden Aktionsplan erarbeiten, weiterent-
wickeln und umsetzen. Eine solche Grundrechtsstrategie 
gibt es bereits seit 2011, sie ist aber seit längerer Zeit nicht 
mehr aktualisiert worden.

Seit 2012 arbeitet bei Frontex eine unabhängige Grund-
rechtsbeauftragte. Sie ist keinen Weisungen unterworfen 
und soll im Wesentlichen die Einhaltung der Grundrechte 
durch die Agentur fördern und überwachen. Unter ande-
rem ist sie für den bereits oben genannten Beschwerde-
mechanismus verantwortlich. In der neuen Verordnung 
ist ihre Stellung dadurch gestärkt worden, dass die Agen-
tur mehrfach explizit auf die Sicherstellung ihrer Unab-
hängigkeit und auf die ausreichende und angemessene 
Ausstattung mit Material und Personal verpflichtet wird. 
Sie erhält nun ausdrücklich auch eine Stellvertreterin. Au-
ßerdem ist ihr Aufgabenkatalog wesentlich detaillierter 
als in der früheren Verordnung gefasst. 

Die Grundrechtsbeauftragte bestellt künftig sogenann-
te Grundrechtebeobachter*innen, die zum regelmäßigen 
(»Statuts-«) Personal der Agentur gehören. Bis zum 5. De-
zember 2020 sollen mindestens 40 solcher Posten besetzt 

14 Siehe dazu etwa European Union Agency for Fundamental Rights 
(FRA), The impact on fundamental rights of the proposed Regula-
tion on the European Travel Information and Authorisation System 
(ETIAS). FRA-Opinion 2/2017, Vienna, 30 June 2017.

werden. Sie sollen die verschiedenen Aktivitäten und 
Operationen der Agentur begleiten und mit ihren Be-
richten kontinuierlich die Einhaltung der Grundrechte 
überwachen. Zu den Grundrechtebeobachter*innen wer-
den künftig wohl auch die bereits zuvor von Frontex ein-
gesetzten Abschiebebeobachter*innen gehören. Im Laufe 
dieses Jahres werden wohl die genauen Anforderungen 
und Stellenprofile für alle diese Posten entwickelt und die 
entsprechenden Einstellungen vorgenommen. Erst nach 
einiger Zeit wird man beurteilen können, ob es sich hier-
bei um ein effektives Mittel für den Grundrechtsschutz 
bei den Frontex-Aktivitäten handelt.

Auch das Konsultativforum für Grundrechte hat 
Ende 2012 seine Arbeit aufgenommen. In ihm sind die 
Europäische Grundrechteagentur und das Europäische 
Asylunterstützungsbüro EASO, mehrere zwischenstaat-
liche Organisationen, darunter der UNHCR, und neun 
Nichtregierungsorganisationen vertreten. Das unabhän-
gige Forum kann nur Empfehlungen aussprechen, jedoch 
keine bindenden Beschlüsse fassen. Frontex muss sich 
aber mit den Empfehlungen des Forums auseinanderset-
zen und hat mehrere davon auch umgesetzt. Die regelmä-
ßig veröffentlichten Jahresberichte des Konsultativforums 
dienen sowohl dem Europäischen Parlament als auch der 
interessierten Öffentlichkeit dazu, Probleme beim Grund-
rechtsschutz in Frontex-Operationen zu diskutieren und 
auch auf diese Weise Druck auf die Agentur auszuüben.

11  Aussetzung, Beendigung oder Nichteinleitung 
von Operationen

Die Bindung von Frontex an die Grundrechte macht er-
forderlich, dass die Agentur Operationen und Aktivitäten 
aussetzt, wenn die Gefahr der Verwicklung in Grund-
rechtsverletzungen besteht. Dementsprechend hat der 
Frontex-Exekutivdirektor das Recht, bei einer solchen 
Gefahr die Finanzierung oder Durchführung einer ge-
planten Operation abzusagen, sie auszusetzen oder gar 
vollständig zu beenden. Problematisch ist allerdings, dass 
die Verordnung keine klaren Kriterien oder »rote Linien« 
festlegt, deren Überschreiten zu einer solchen Entschei-
dung führen muss. Ein entsprechender Beschluss ist so-
mit weitgehend in das Ermessen des Exekutivdirektors 
gestellt. Wie problematisch das sein kann, zeigt die jahre-
lange Diskussion des Konsultativforums mit dem Exeku-
tivdirektor über Frontex-Aktivitäten an der Grenze Un-
garns zu Serbien. Bereits 2016 hat das Konsultativforum 
angesichts der massiven Menschenrechtsverletzungen an 
Flüchtlingen in Ungarn die Aussetzung von Frontex-Ope-
rationen gefordert und diese Forderung regelmäßig wie-
derholt.15 Bisher ist der Exekutivdirektor dieser Forderung 
nicht gefolgt.

15 Siehe zuletzt Frontex Consultative Forum on Fundamental Rights, 
Sixth Annual Report, Warsaw 2019, S. 32.
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III  Fazit

Die Mittel der Agentur werden massiv ausgebaut und ihre 
neuen Kompetenzen gehen weit über den eigentlichen 
Grenz- und Küstenschutz hinaus. Der Menschenrechts-
schutz erfährt jedoch keinen entsprechenden Ausbau. Die 
Institutionen (Grundrechtsbeauftragte, Konsultationsfo-
rum, Grundrechtebeobachtung) werden in ihren Rollen 
durchaus gestärkt und Frontex stärker als bisher zur Zu-
sammenarbeit mit ihnen verpflichtet. Die immer wieder 
vorgetragenen Forderungen des Konsultativforums nach 
zusätzlichen Mitteln für die Grundrechtsbeauftragte und 
nach einer Stärkung ihrer Unabhängigkeit16 werden zwar 
in der neuen Verordnung aufgegriffen, ihre Umsetzung 
aber bleibt eher offen. Dies ist vor allem vor dem Hinter-
grund bedenklich, dass der Grundrechtsbeauftragten eine 
entscheidende Rolle bei der Feststellung menschenrecht-
licher Probleme zukommt. Der Exekutivdirektor kann 
zwar weiterhin bei Grundrechtsverletzungen eine Ope-
ration »abblasen«; es wird jedoch nicht genau definiert, 
welche »rote Linie« dafür überschritten sein muss. Der 
Beschwerdemechanismus wird so geregelt, wie er agen-
turintern bereits entworfen worden ist; er stellt aber – wie 
erwähnt – keinen wirksamen Rechtsschutz sicher.

Gerade da, wo es um eine verstärkte Zusammenarbeit 
mit Drittstaaten geht, wird ein grundlegendes Problem 
deutlich, das die neue Verordnung trotz einiger Ansätze 
noch nicht befriedigend löst: Sowohl Frontex als auch die 
einzelnen Mitgliedstaaten können mit Drittstaaten Ver-
einbarungen eingehen und kooperieren. Geschehen in 
diesem Kontext Menschenrechtsverletzungen, kann die 
Verantwortung hierfür die Agentur und/oder einen Mit-
gliedstaat treffen. Jedoch setzt diese Verantwortlichkeit 
Wissen voraus. Nur dann, wenn ein handlungsmächtiger 
Akteur von einer (drohenden oder zugefügten) Men-
schenrechtsverletzung weiß und trotzdem nichts dagegen 
unternimmt, ist er verantwortlich oder sogar haftbar. Dies 
führt gerade für Frontex dazu, dass die Agentur dafür 
Sorge tragen muss, entsprechende Informationen auch 
tatsächlich zu erhalten. Mit anderen Worten: Frontex 
muss proaktiv wirksame Beschwerde- und Berichtsme-
chanismen einrichten, um Menschenrechtsverletzungen 
zu verhindern.17 

Im Vergleich mit dem massiven Ausbau der Kompe-
tenzen für Frontex und der Veränderung in ihrer Rolle 
von einer koordinierenden hin zu einer stark selbst die 
Initiative ergreifenden Agentur bleibt nach alledem ein 
erheblicher Zweifel daran, dass die menschenrechtlichen 
Garantien aus der neuen Verordnung sich in der Praxis 
durchschlagend positiv auswirken werden. Eine wirkliche 
Verbesserung der Menschenrechtslage an den EU-Au-
ßengrenzen wird die neue Verordnung jedenfalls wohl 
nicht mit sich bringen.

16 Siehe zuletzt etwa ebd., 5, 19 f.
17 Siehe dazu ebd. 22 f.

Neue internationale Entscheidungen

Zu aktuellen Entscheidungen des EGMR sowie weiterer 
internationaler Instanzen
Von Johanna Mantel, Redakteurin des Asylmagazins

Szurovecz gegen Ungarn: Zugang von Medien zu 
Aufnahmezentren für Schutzsuchende
EGMR, Beschluss vom 8.10.2019, Nr. 15428/16 (Art. 10 
EMRK)

In diesem Fall stellte der EGMR fest, dass die Verweige-
rung des Zugangs eines Journalisten zu einem ungari-
schen Aufnahmezentrum für Asylsuchende einen Ver-
stoß gegen die Meinungsäußerungsfreiheit darstellt.

Ein Journalist hatte bei der ungarischen Immigrations-
behörde einen Antrag auf Zutritt zum Aufnahmezentrum 
Debrecen gestellt, um einen Bericht über die dortigen 
Lebensbedingungen zu schreiben. Dort untergebrachte 
Personen sollten nur mit ihrem Einverständnis interviewt 
oder fotografiert werden. Die Presseabteilung der Behör-
de wies seinen Antrag ab. Dabei verwies sie auf die Per-
sönlichkeitsrechte derjenigen, die im Lager untergebracht 
sind. Eine gerichtliche Prüfung konnte der Betroffene 
nicht erreichen.

Vor dem EGMR machte er eine Verletzung seines 
Rechts auf freie Meinungsäußerung nach Art. 10 EMRK 
geltend. Durch die Zugangsverweigerung sei ihm ver-
wehrt worden, aus erster Hand über das Lager zu berich-
ten. Daher sei sein in Art. 10 EMRK garantiertes Recht, 
Informationen ohne behördliche Eingriffe empfangen 
und weitergeben zu dürfen, verletzt worden.

Der Gerichtshof verwies zunächst auf seine bisherige 
Rechtsprechung, nach der auch die journalistische Re-
cherche von der durch Art. 10 EMRK umfassten Presse-
freiheit geschützt ist. Grundsätzlich könne allerdings auch 
die Beschränkung des Zugangs zum Aufnahmezentrum 
im Rahmen des Gesetzesvorbehalts des Art. 10 Abs. 2 
EMRK zulässig sein. Demnach dürfen die Staaten gesetz-
liche Einschränkungen vornehmen, um die Rechte ande-
rer Personen zu schützen. Dies sei hier der Fall, da das 
legitime Ziel verfolgt werde, die Privatsphäre der im Lager 
untergebrachten Personen zu wahren.

Andererseits bestand laut Gerichtshof an der Bericht-
erstattung zu den Aufnahmebedingungen für Schutzsu-
chende ein öffentliches Interesse. Dieses sei besonders 
relevant, wenn es um den staatlichen Umgang mit vul-
nerablen Gruppen gehe, da hier die Medien mit ihrer 
Funktion als »Wachhund« eine besondere Rolle einneh-
men würden (so schon in der Rechtssache Pentikäinen gg. 
Finnland, Nr. 11882/10). Vorliegend seien Informationen 
zur Unterbringung von Schutzsuchenden in staatlichen 
Aufnahmezentren unstreitig als berichtenswert anzuse-
hen. Diese Informationen seien von großer öffentlicher 
Bedeutung, da sie im Kontext der Frage stünden, ob inter-
nationalen Verpflichtungen gegenüber Schutzsuchenden 
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